
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/7/1 7Ob620/76
(7Ob621/76 - 7Ob630/76)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1976

Norm

ABGB §914 IIId

ABGB §988

ABGB §1090 IIe

WGG 1940 §7

Rechtssatz

Dem Nutzungsberechtigten muß klar sein, daß eine endgültige Berechnung des Eigenmittelanteiles erst möglich ist,

wenn die Höhe der Baukosten feststeht, die sich in der Regel zwischen der ersten Bekanntgabe des Eigenmittelanteiles

und der Fertigstellung des Baues erhöht.
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